
Staatliche Berufsfachschule für Hebammen 

am Klinikum der Universität München 
Maistraße 11, 80337 München 

Tel.: 089 / 51 60 42 61 
 
 

Das Ausbildungsverhältnis  richtet sich nach 
- dem Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (BGBI I S. 1442) 
- der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hebammen und (BGBI I S. 512) 
- der Berufsfachschulordnung für Pflegeberufe (GVBI I S. 445) 
 

Ausbildungsdauer 
Die Ausbildung zur Hebamme dauert 3 Jahre 
 

Verkürzung der Ausbildungsdauer  
Krankenschwestern / Kinderkrankenschwestern können die Ausbildung auf Antrag um 
12 Monate verkürzen. 
 

Voraussetzungen für die Zulassung zur 
 Ausbildung  

• ärztliches Attest, dass der Bewerber nicht wegen eines körperlichen Gebrechens, we-
gen Schwäche seiner geistigen oder körperlichen Kräfte oder wegen einer Sucht zur 
Ausübung des angestrebten Berufs unfähig oder ungeeignet ist 

• der Mittlere Schulabschluss oder 
• der Hauptschulabschluss zusammen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsaus-

bildung mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren oder die Erlaubnis als 
Krankenpflegehelfer/In zu arbeiten 

 
Bewerbungen  zur Hebammenausbildung 

sind direkt  an die Staatliche Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität 
München, Maistraße 11, 80337 München zu richten. 
 

Der Bewerbung sind beizufügen : 
(bitte verwenden Sie  keine   Bewerbungsmappen) 

• Bewerbungsschreiben 
• beiliegender Bewerbungsbogen Hebammenlehrgang 2010 
• Lichtbild 
• handgeschriebener Lebenslauf oder maschinell erstellten Lebenslauf, diesen bitte unter-

schreiben 
• Geburtsurkunde und ggf. Heiratsurkunde (Kopie) 
• aktuelles  amtliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate ) 
• ärztliches Attest über die geistige und körperliche Eignung zur Ausübung dieses Berufes 

(nicht älter als 3 Monate ) 
• Abschlusszeugnis der allgemeinbildenden Schule, ggf. letztes Zeugnis (Kopie). 
• bei weiterführenden Schulabschlüssen, z.B. Fachhochschulreife / Allg. Hochschulreife, 

iimmmmeerr auch das Jahreszeugnis der 10. Jahrgangsstufe bzw. bei Waldorfschu-
len/Steiner-Schulen ein Notenzeugnis,  das dem mittleren Schulabschluss entspricht (Ko-
pie) 

• Zeugnisse über bisherige Tätigkeiten (Kopie) 
• ausreichend frankierter C 4 Rückumschlag mit Adresse des Bewerbers für die Rücksen-

dung der eingereichten Bewerbungsunterlagen 
 

Bewerbungen für den Kurs ab Oktober 2011 können nur  in der Zeit 
vom 15.12.2010 bis einschließlich 31.01.2011 einger eicht werden.   

 

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig eingereich te Bewerbung bearbeitet und 
für das Auswahlverfahren berücksichtigt werden könn en. 

 



 
Im Ausland  erworbene Schulabschlüsse  

müssen vor Einreichung der Bewerbung, durch die hierfür zuständige Behörde (Zeugnisan-
erkennungsstelle für den Freistaat Bayern: Pündterplatz 5, 80803 München) als gleichwer-
tig anerkannt worden sein. 
 

Die vorläufige  Zulassung zu einem Ausbildungskurs an der Staatlichen Berufsfachschule 
für Hebammen erfolgt nach einem Vorstellungsgespräch. Zu diesem Vorstellungsgespräch 
werden aus der Anzahl der eingereichten Bewerbungen nach einem leistungsgesteuerten 
Losverfahren 90 Bewerber/Innen ausgelost und eingeladen. 
Über eine endgültige Zulassung wird nach einer Probezeit von sechs Monaten entschieden. 
 

Zulassung von  Ausländern aus Nicht-EU-Staaten zur Ausbildung der Hebamme / des 
Entbindungspflegers  

Es muss eine Bestätigung der Ausländerbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) vorliegen, 
dass gegen den Schulbesuch keine ausländerrechtlichen und soweit es sich um Angehöri-
ge aus Entwicklungsländern handelt, keine entwicklungspolitischen Bedenken bestehen. 
Bei Ausländern, die nicht Angehörige eines EU-Staates sind und eine Ausbildung nach dem 
Hebammengesetz aufnehmen wollen, muss eine entsprechende Arbeitserlaubnis des Ar-
beitsamtes vorliegen. 

 
Die Ausbildung umfasst einen praktischen und einen theoretischen Teil 

Theoretischer Teil der Ausbildung: Berufs- und Staatskunde – Grundlagen für die Hebam-
mentätigkeit - Gesundheitslehre und Hygiene (u.a. Krankenhaus- / Umwelthygiene und Mik-
robiologie) – Sozialwissenschaften und Rehabilitation - Anatomie und Physiologie - Krank-
heitslehre - Arzneimittellehre - Kinderheilkunde – Wissenschaftslehre mit Datenverarbeitung - 
Physik und Chemie - Geburtshilfe - Erste Hilfe – Krankenpflege – Deutsch 
 

Praktischer Teil der Ausbildung: Entbindungsabteilung und Schwangerenbetreuung – Wo-
chenstation - Neugeborenenstation - operative Station – nicht-operative Station – Operati-
onssaal - Kinderklinik – Externat bei einer freiberuflichen Hebamme oder in einer anderen 
Klinik. 
 

Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentli chen Ausbildungszeit  
Die durchschnittliche Ausbildungszeit der Schülerinnen/Schüler richtet sich nach den Be-
stimmungen, die für die Arbeitszeit der hier beschäftigten Hebammen der Vergütungsgruppe 
Kr. IV BAT gelten. Sie beträgt zurzeit durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich. Das Ju-
gendarbeitsschutzgesetzt bleibt unberührt. 
 

Allgemeines : 
Bei der Bereitstellung einer Unterkunft für die Dauer der Ausbildung wird die Schule, im 
Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten, behilflich sein. Je nach Größe der Unterkunft wird 
eine entsprechende Mietentschädigung auf die Ausbildungsvergütung angerechnet. 
 
Lernmittel und Berufskleidung werden für die Dauer der Ausbildung zur Verfügung gestellt. 
 
Die Schülerin/der Schüler erhält in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub bis zum vollendeten 30. 
Lebensjahr zurzeit 26 Ausbildungstage. 
 
Die Schülerinnen/Schüler erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung. Sie beträgt in der 
Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 
 
 im 1. Ausbildungsjahr ca. € 810,20 
 im 2. Ausbildungsjahr ca. € 871,44 
 im 3. Ausbildungsjahr ca. € 970,09 

 
 
 

Stand: 2/2010



Bewerbungsbogen für den Hebammenlehrgang Oktober 20 11 - Oktober 2014 

 

Name:       Anschrift:       

Vorname:              

geb. am:              

in:       Telefon:       

 
Staatsangehörigkeit       Mobil:       

Familienstand:       E-Mail:       

Konfession:              

 

Eltern:    

Name der Mutter:       Beruf:       

Name des Vaters:       Beruf:       

 
 

Schulabschluss  Datum  Durchschnittsnote  

1. Hauptschulabschluss und zu 2. 
 

      
 

      

2. 2- bzw. 3-jährige Berufsausbildung 
 

      
 

      

Zeugnis der 10. Jahrgangsstufe  
bzw. mittlerer Bildungsabschluss

 
 

      
 

     
 

Fachhochschulreife 
 

      
 

      

allgemeine Hochschulreife 
 

      
 

      

 
 

Berufsausbildung  bzw. Berufstätigkeit (evtl. Praktika) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Bitte füllen Sie diesen Bogen möglichst mit Druck- oder Maschinenschrift aus 
und senden Sie ihn zusammen mit Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen 

an uns zurück. 
 


